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N ach § 24 Abs. 2 des 
Sächsischen Waldge
setzes vom 10. April 

1992 sind zur Schaffung der 
Ausgewogenheit von Wald und 
Wild die Wildbestände auf eine 
ökologisch begründete Bestan
deshöhe zu begrenzen, die eine 
natürliche Waldverjüngung er
möglicht. Die Ergebnisse der Er
hebung über den Vegetations
zustand, entstandene Verbiß
und Schälschäden und den 
Stand der Waldverjüngung zei
gen, daß die geforderte Über
einstimmung in vielen Wald
gebieten noch nicht gegeben 
ist. Auch wenn gute Ansätze 
vorhanden sind, müssen wei
terhin große Anstrengungen 
unternommen werden. Die 
Auswertung der Erhebung nach 
Forstämtern, die hier im einzel
nen nicht dargelegt werden 
kann, bekräftigt dies. 

Dialog zwischen Wald
besitzern und Jägern 
Die Umstellung der Waldwirt
schaft auf mehr Naturnähe, 
größere Baumartenvielfalt und 
Stabilität hat wesentlichen Ein
fluß auf das Verhältnis bzw. die 
ökologischen Wechselwirkun
gen zwischen Wald und Wild. 
Für den Dialog über diese Pro
blematik zwischen Waldbesit
zern und Jägern werden objek
tive Informationen über den 
tatsächlichen Waldzustand be
nötigt. Diesem Bedürfnis sollen 
die forstlichen Gutachten über 
den Vegetationszustand, ent
standene Verbiß- und Schälschä
den sowie den Stand der Wald
verjüngung in Sachsen Rech
nung tragen. Ihr Ziel besteht 
deshalb darin, den Unteren)agd
behörden und den )agdbezirks
inhabern eine zusammenfassen
de Wertung der vorhandenen 
Wilddichte für )agdbezirke mit 
Waldanteil zu vermitteln. Sie ist 
eine Grundlage für die Bestäti
gung oder Festsetzung der Ab-

I schußpläne nach § 33 des Säch-
sischen Landesjagdgesetzes. 
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Der Stein der Weisen? 
Das forstliche Gutachten zur Abschußplanung in Sachsen -

Vorgehensweise und erste Ergebnisse 

Die Feststellung der vorhande
nen und der tragbaren Wild
dichte erfolgt nicht mehr über 
eine Wildzählung, sondern 
mittelbar über den erkennbaren 
Verbiß sowie die Schäle an 
Waldbäumen und Bodenvege
tation. Diese Methode erlaubt 
keinen Rückschluß auf die ab
solute Höhe des Wildbestandes, 
gibt aber klare Hinweise über 
das Verhältnis der Wilddichte 
zu den gegebenen Bedingungen 
des Lebensraumes Wald. 

Das forstliche Gutachten 
wird in Sachsen in zwei Verfah-

rensstufen erstellt. Die Erfas
sung des Zustandes der Wald
verjüngung sowie von Verbiß 
und Schäle mittels Stichproben
verfahren durch unabhängige 
Forstsachverständige ist der er
ste Schritt. In einem zweiten 

Verfahrensabschnitt begutach
ten die Unteren Forstbehörden 
unter Einbeziehung der Jagd
bezirksinhaber die Verhältnisse 
in den einzelnen Jagdbezirken. 
Für die zusammenfassende Wer
tung werden die Ergebnisse bei-



der Schritte in einem Formular 
zusammengestellt. Darauf ba
sierend erfolgt durch die Unte
re Forstbehörde eine Einschät-
ung der Wilddichte in den Ka

tegorien 11 tragbar", 11 überhöht" 
und "stark überhöht", aus der 
eine entsprechende Empfeh
lung zum Abschußplan abgelei
tet wird. Diese Empfehlung ent
hält keine zahlenmäßige Vorga
be, sondern eine Aussage, ob 
der Abschuß im Vergleich zum 
Vorjahr gesenkt oder konstant 
gehalten werden kann bzw. ob 
eine Erhöhung oder gar eine 
deutliche Erhöhung notwendig 
ist. Zu dieser begründeten Wer
tung kann der Jagdbezirksinha
ber eine Stellungnahme abge
ben. 

In die landesweite Erhebung 
von Verbiß und Schäle sowie 
des Vegetationszustandes durch 
das' Stichprobenverfahren wird 

Ziel der forstlichen Gutachten in 
Sachsen ist es, den Unteren Jagd
behörden sowie Jagdbezirksin
habern eine zusammenfassende 
Wertung der vorhandenen Wild
dichte in Revieren mit Waldanteil 
zu vermitteln FOTO; MON"'O WOTllOWI. 

der Wald aller Eigentumsarten 
einbezogen. Ein Forstamt bildet 
dabei die kleinste Auswertungs
einheit. Für einzelne Jagdbezir
ke ist ein derartiges Verfahren 
aus objektiven (nicht jeder 
Jagdbezirk mit Wald beinhaltet 
verbiß- bzw. schälgefährdete 
Flächen) und subjektiven (der 
Aufwand für den erforderlichen 
Stichprobenumfang ist nicht zu 
akzeptieren) Gründen nicht 
durchführbar. 

Eine Kontrollfläche je 
100 Hektar 
Da für eine Erhebung der Verbiß 
aus dem vorangegangenen Win
terhalbjahr und die Schäle aus 
dem letzten Winter- und Som
merhalbjahr erfaßt werden sol
len, sind zwei zeitlich getrenn
te Aufnahmen notwendig. Die 
Auswahl der zu bearbeitenden 
Flächen (Kontrollflächen) er
folgt systematisch an hand der 

Forstamtsübersichtskarten. 
Diese Vorgehensweise führt 

zu einer gleichmäßigen Vertei
lung von durchschnittlich ei
ner Kontrol\fläche je 100 Hekt
ar in einem Gebiet. Als Kon
trollflächen gehen auch ge
schützte Flächen in die Beurtei
lung ein. Sie ermöglichen indi
rekt Rückschlüsse auf die Höhe 
des lokalen Schalenwildbestan
des. Außerdem kann sich infol
ge der Reduktion des Äsungsan
gebotes durch Einzäunung von 
Freiflächen der Verbißdruck auf 
die ungeschützte Verjüngung 
erhöhen. Da die künstliche 
Waldverjüngung in den letzten 
Jahren vorwiegend mit Laub
holz unter Zaunschutz erfolgte, 
sind derartige Flächen gebiets
weise relativ häufig. 

Auf ungeschützten Flächen 
erfolgt je nach Flächengröße in 
sieben bzw. zehn Probekreisen 
eine Bonitur des Verbisses an je 
zehn Pflanzen der Hauptbaum
arten (Verjüngungsziel der 
Fläche). Die Probekreise sind 
gleichmäßig über die Bonitur
fläche verteilt, so daß eine mög
lichst repräsentative Aufnahme 
erfolgt. Diese Vorgehensweise, 
die den Aufwand der Erhebun-

Aus der Einschätzung der Wilddichte durch die Forstbehörde (tragbar, überhöht, stark überhöht) wird eine 
Empfehlung zum Abschußplan abgeleitet, die jedoch keine zahlenmäßige Vorgabe enthält FOTO; VOlKE. p,o" 
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gen erhöht, unterscheidet das 
vorliegende Verfahren von an
deren. Der Verbiß an sich natür
lich verjüngenden Baumarten 
mit einem Anteil unter 20 Pro
zent (Begleitbaumarten) wird 
gesondert erfaßt. 

In die Verbißerhebungen 
geht nur der entwicklungshem
mende Terminal- bzw. Lei ttrieb
verbiß durch Schalenwild ein. 
In Naturverjüngungen wird in 
Probekreisen mit zwei Meter Ra
dius die Anzahl unverbissener 
Pflanzen erhoben. 

Die Schäle wird mit einem 
ähnlichen Stichprobenverfah
ren erfaßt. Die Bonitur inner
halb der Probe kreise umfaßt je
doch nur die vorherrschenden 
und herrschenden Bäume, die 
in den Endbestand eingehen. 
Schäle am "Füllbestand" bleibt 
unberücksichtigt. Da die Größe 
der Schäl wunden und damit 
der verursachte Schaden bzw. 
Folgeschaden (Fäule) sehr un
terschiedlich sein kann, erfolgt 
eine Schad ansprache in vier auf 
den jeweiligen Stammumfang 
bezogenen Intensitätsstufen. 

Anhand der Erhebungsda
ten wird für jede Boniturfläche 
das Verbiß- bzw. Schälprozent 
berechnet, das dann der Zuord
nung zu einer der drei Scha
densstufen dient (s. Tab.I) . 

Ergebnisse der 
Verbißerhebung 
Die Erhebung der Verbißschä
den und des Vegetationszustan
des wurde in den Monaten 
April/Mai 1995 durchgeführt. 
Mit dem aus Tab. 2 zu entneh
mendem Kontrollflächenum
fang konnten, auf die Gesamt
waldfläche bezogen, 0,93 
Flächen pro 100 Hektar Wald 
berücksichtigt werden. 42 Pro
zent der verbißgefährdeten Ver
jüngungsflächen weisen Ver
bißschutzmaßnahmen auf. Da
bei handelt es sich vorwiegend 
um Flächenschutz durch Zaun
bau (71 % der insgesamt ge
schützten Flächen) sowie um 
Einsatz chemischer Verbiß-

' schutzmittel (23 %) und me
chanische Verfahren (6 %). Da-
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Die erhobenen Wildverbiß- und Schälprozente erlauben keinen Rück
schluß auf die absolute Höhe des Wildbestandes. Sie geben aber klare 
Hinweise über das Verhältnis der Wilddichte zu den gegebenen Ver-
hältnissen im Lebensraum Wald FOTO: DR. K'R,·HEINl Bm 

durch sind etwa zwei von drei 
Laubholzflächen geschützt, bei 
den reinen Nadelholzverjün
gungen ist es noch eine von 
fünf Flächen. 

Im Landesdurchschnitt wei
sen 13,4 Prozent der jeweils als 
Hauptbaumarten eingestuften 
Pflanzen einen die Entwicklung 
hemmenden Leittriebverbiß auf. 

El'bebun~ der 
'3il'bIßscl'iäden 

? -

Zwischen den Forstämtern 
schwanken dabei die Prozent
werte zwischen 1,5 und 61,9 
Prozent. Bei der Erfassung als 
Hauptbaumarten liegt das 
durchschnittliche Verbißpro
zent der Nadelbäume bei 7,7, 
das der Laubbäume bei 34,8 
Prozent. Für die Laubbäume be
deutet das: Jede dritte Pflanze 
ohne Schutz ist verbissen. Die 
Verbißprozente an den sich 
natürlich verjüngenden Bäu
men (Begleitbaumarten) betra
gen im Landesdurchschnitt 
30,5 Prozent. Meist handelt es 
sich dabei um Laubbaumarten, 
so daß diese Werte als Indikato
ren für die potentiellen Schä
den an ungeschützten Laub
holzverjüngungen verwendet 
werden kann. Außerdem er
möglichen sie eine Einschät
zung des Potentials der natürli
chen Waldverjüngung. 

Die gesetzlich geforderten 
tragbaren Wilddichten führen 
zu tolerierbaren Beeinträchti
gungen auf den Verjüngungs
flächen und ermöglichen eine 
natürliche Waldverjüngung. 
Diese Situation ist erreicht, 
wenn auf einer Fläche weniger 
als 20 Prozent der vorhande
nen Pflanzen einen Leittrieb
verbiß aufweisen (Schadens
stufe 1). In Abb. 1 sind auf 
Forstamtsebene die Flächenan
teile dargestellt, für die an den 
Hauptbaumarten Verbißpro
zente über 20 Prozent . (Scha
densstufen 2 und 3) erm.ittelt 
wurden. Bei der Interpretation 
ist zu berücksichtigen, daß die 



, 

Hauptbaumarten örtlich durch 
verschiedene Baumarten reprä
sentiert werden. 

Im Landesdurchschnitt wei
sen 12,4 Prozent Nadelbaum
verjüngungen, 59,2 Prozent der 
Laubbaumverjüngungen und 
57,6 Prozent der Flächen mit 
natürlicher Waldverjüngung 
Verbißprozente über dem 
Schwellenwert (20 %) auf. 

Besonders die Angaben für 
Laubholzverjüngungen und die 
natürliche Waldverjüngung 
zeigen, daß die aktuelle Verbiß
situation noch nicht den ge
setzlichen Forderungen ent
spricht. Dabei liegen lokal sehr 
differenzierte Verhältnisse vor. 

Im Rahmen der Außenauf
nahmen fand in den Forstäm
tern auch eine Erfassung der 
vorhandenen äsungsverbes
sernden Maßnahmen (z. B. 
Wildwiesen und -äcker) statt. 
Im Landesdurchschnitt werden 
demnach 0,4 Prozent der Holz
bodenfläche entsprechend ge
nutzt. Der Maximalwert beträgt 
2,1 Prozent. Angestrebt wird ein 
Wert von einem Prozent der 
Holzbodenfläche. 

Die.Erhebung der 
Schälschäden 
Von Ende September bis Anfang 
November 1995 fanden nach 
den Vorgaben durch die Forstdi-

(
rektionen (Obere Jagdbehörde) 
. 48 Forstämtern und fünf Bun

desforstämternentsprechende Er-
hebungen statt (s. auch Tab. 2). 

Im Landesdurchschnitt sind 
2,3 Prozent der Flächen vor 
Schäle geschützt. Auf den unge
schützten Flächen weisen 0,2 
von 100 Bäumen, vorwiegend 
Fichten, Einzelschutzmaßnah
men auf. Neben der neuen 
Schäle aus dem Winter 1994/95 
sowie dem Sommer 1995, die in 
das forstliche Gutachten ein
fließen, wurden auch alte Schä
den erhoben. 

Das durchschnittliche Schäl
prozent beträgt 1,3. Bei 62 Pro
zent und damit dem Großteil 
der neu geschälten Bäume ist 
bis ~u einem Drittel des jeweili
gen Stammumfanges die Rinde 

Abb.l 

geschädigt, 11,1 Prozent weisen 
Schälwunden über zwei Drittel 
desStammumfangesauf. Mitei
nem Schälprozent von 1,8 sind 
Fichten erwartungsgemäß am 
stärksten betroffen. Die Auf-

Verbißschäden an Hauptbaumarten 
FIIchenonloll. in den Sdlad.n •• tufen 2 und 3 

(Berechnungsgrundlelll: neu. Forotamts.ltuklur, elle Heuptbaumorten) 
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die Schadensstufen 2 und 3 ein
gruppiert und weisen auf über
höhte Wildbestände hin. In ei
nem Forstamt wurden inner
halb eines Jahres mehr als 50 
Prozent (!) aller schälgefährde-

b SI~lend ... ,... .. fUrF .... 

»Ein Gleichgewicht von Wald 
und Wild aufzubauen 

niert. In diesem Zusammen
hang sei noch einmal darauf 
hingewiesen, daß der Wildver
biß nur dann bonitiert wird, so
fern der Terminal- bzw. Leittrieb 
betroffen ist und Schäle nur an 
vorherrschenden und herr
schenden Bäumen erhoben 
wird, die später den Wert alter 
Bestände bestimmen. Ein Ver
biß an Seiten trieben und Schäle 
am IIFülIbestand" bleiben un
berücksichtigt, da sie forstlich 
unbedeutend sind. 

setzt die Erkenntnis voraus, daß 
Wald und Wild zusammengehören ... « 

nah me der Altschäden zeigt, 
daß etwa jeder dritte Baum 
(34,1 %) im schälgefährdeten 
Altersbereich in der Vergangen
heit mindestens einmal ge
schält wurde. 

Auf 81,2 Prozent der Flächen 
ist nur maximal einer von hun
dert der vorherrschenden und 
herrschenden Bäume neu ge
schält. Der Anteil von Flächen 
mit bis zu drei Prozent neuer 
Schäle liegt bei 8,6 Prozent. 
Stark geschädigt, mit über drei 
Prozent neuer Schälschäden, 
sind 10,2 Prozent der Flächen. 
Diese Situation wird von den 
Schäden in den Nadelholzbe
ständen geprägt. 20,8 Prozent 
der Waldbestände wurden in 

ten Fichtenbestände über das 
tolerierbare Maß von einem 
Prozent geschädigt. 

Schlußbetrachtungen 
Ein Gleichgewicht von Wald 
und Wilrt aufzubauelLsetzLdie. 
Erkenntnis voraus, daß Wald 
und Wild zusammengehören, 
sowie den Willen, beide Seiten 
aufeinander abzustimmen. Ein 
bestimmtes Maß an Beeinträch
tigungen des Waldes durch das 
Wild ist deshalb zu tolerieren. 
Dieses Maß ist in der Verwal
tungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums für Land
wirtschaft, Ernährung und For
sten zum forstlichen Gutachten 
mit der Schadensstufe 1 defi-

Mit dem geschilderten Ver
fahren wurde in Sachsen der 
Versuch unte1nommen, durch 
Berücksichtigung der Begleit
baumarten, der vorhandenen 
Schutzmaßnahmen und ande
rer Merkmale den gesetzlichen 
Forderungen nach einer kom
plexen Bewertung Rech- -* 
nung zu tragen. , 

~ 

W~lterge~nde Informatiöneh 
zYri') Verfahren könne/\ als 
Mi!!d<blattJbel Cler-SäehsfsGh$l 
LaljijeWlUali tit,:- ~orsteFl; 
BQnneWitter StraßE! 34, 018~7 . b 
Graupa, angefordert wer.den. 
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